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Nochmals:
Postleitgedanken
Meine kritischen Gedanken zu den

Postleitzahlen haben nicht überall
Anklang gefunden. Einige Leser
haben mir erbost wüst gesagt. Einige
andere haben mir beigepflichtet,
was um so bemerkenswerter ist, als

sie im Dienste der PTT stehen.

Ein Leser war in der Lage, über
seine ersten Erfahrungen mit den

Postleitzahlen zu berichten. Er
schrieb eine dringliche Karte und
gab sie in Wädenswil auf.
Bestimmungsort Schwende I Appenzell. In
der richtigen Annahme, es gebe in
der Schweiz wohl eine größere
Anzahl Ortschaften namens Schwende

oder Schwendi, stellte er auf der

Adresse dem Ortsnamen die rich¬

tige Postleitzahl 9057 voran - worauf

die Karte frischfröhlich nach

Schwendi im Weißtannental reiste

(Postleitzahl 7321). Mit andern

Worten: Auch die Postleitzahl
verhindert Fehlleitungen nicht. Nur
werden künftig die Postsachen ge-
fehlleitzahlt.

Wie kompliziert es allmählich auch

in anderen postalischen Sparten
wird, beschrieb ein anderer Leser:
«Ich ging mit zwei Briefen an den

Postschalter, um beide <eingeschrie-
ben> aufzugeben. Nachdem der

erste Brief erledigt war, wies mich
die Beamtin an den nächsten Schalter

mit der Bemerkung, daß der

zweite Brief zu schwer sei und demnach

nicht <charge> aufgegeben werden

könne. Am andern Schalter
wurde der selbe Brief anstandslos

angenommen und im Büchlein quit¬

tiert. Auf meine diesbezügliche Frage

erklärte man mir, nur Postsachen
bis zu 250 g würden als «charge^

angenommen; was schwerer sei,

müsse als <eingeschrieben> aufgegeben

werden.»

Uebrigens: Ich stehe ja gelegentlich
auch in langen Menschenschlangen
vor Postschaltern und mache mir
da gewisse Rationalisierungsgedanken.

Und dachte schon oft, weshalb

eigentlich die Schalterbeamten
höchst persönlich und in zeitraubender

Schreibarbeit die Quittungen

für eingeschriebene Briefe selbst
ausfüllen müssen. Weshalb kann
das nicht der Absender selber tun?
Wenn er ein Postbüchlein hat, trägt
er die Sendungen doch auch selber
ein. Und im Ausland macht das

auch nicht der Schalterbeamte. Womit

wir bei der Speditivität der

Post angelangt wären und bei den

Klagen, daß selbst Expreß-Sendungen

heutzutage den Empfänger nicht
mehr immer expreß erreichen.
Kunststück, wenn es andere
Amtsstellen gibt, welche die Briefumschläge

mit Aufschriften verzieren,
die eher beförderungshemmend wirken.

Was nützt es, wenn das
Straßenverkehrsamt Zürich Briefe als

Eilsendungen aufgibt und gleichzeitig

auf dem Umschlag - rot -
den Spruch anbringt: «Nicht zu
geschwind, Eile macht blind.»

B. K.

Schweizerische humoristisch-satirische
Wochenschrift

Inseraten-Annahme: Theo Walser-Heinz, Fachstraße 61, Oberrieden-Zürich, Tel. (051) 921566; Verkehrswerbung:

Künzler-Bachmann & Co., St. Gallen, Tel. (071) 22 85 88, SAVA-Mitglied; Nebelspalter-Verlag
in Rorschach, Tel. (071) 41 43 43; und sämtliche Annoncen-Expeditionen. - Insertionspreise: die
sechsgespaltene Millimeter-Zeile im Inseratenteile 64 Rp., die viergespaltene Millimeter-Zeile im Textteile
Fr. 2.55. Farbige Inserate und farbige Reklamen nach spezieller Vereinbarung; Schluß der
Inseratenannahme 15 Tage vor Erscheinen. Abonnementspreise: Schweiz : 3 Monate Fr. 8. 6 Monate
Fr. 15. 12 Monate Fr. 28. ; Ausland: 3 Monate Fr. 11. ; 6 Monate Fr. 20. ; 12 Monate Fr. 38.
Postcheck St.Gallen 1X326. Abonnements nehmen alle Postbureaux, Buchhandlungen und der Verlag
in Rorschach entgegen. Einzelnummer an allen Kiosken 70 Rp. Copyright by E. Löpfe-Benz, Rorschach
Der Nackdruck von Texten und Zeichnungen ist nur mit Zustimmung des Nebelspalter-Verlages gestattet.
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